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§ 1 Stmk. TSG 2014
Anwendungsbereich

 Stmk. TSG 2014 - Steiermärkisches Tanzschulgesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.09.2017

(1) Dieses Gesetz regelt die Erteilung von Tanzunterricht in Gesellschaftstänzen.

(2) Ausgenommen von dessen Anwendungsbereich sind

1. die Unterweisung in künstlerischen Tänzen sowie in Bühnen- und Ausdruckstänzen, die nicht zu den

Gesellschaftstänzen gehören,

2. die Pflege von Volkstänzen, die nicht zu den Gesellschaftstänzen gehören und

3. das leistungsorientierte Tanzsporttraining mit dem Ziel der Teilnahme an o8ziellen Tanzturnieren anerkannter

nationaler und internationaler Tanzsportverbände.

(3) Die Erteilung von Tanzunterricht umfasst auch die Unterweisung in Anstandslehre und Umgangsformen.

In Kraft seit 24.06.2014 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 1 Stmk. TSG 2014 Anwendungsbereich
	Stmk. TSG 2014 - Steiermärkisches Tanzschulgesetz 2014


